
SATZUNG 
 

§1 
Name Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Schwimmgemeinschaft Rommerskirchen e. V. 
abgekürzt »SGR« und hat den Sitz in Rommerskirchen. 

2. Gerichtsstand ist Grevenbroich. 
3. Der Verein ist Mitglied des Westdeutschen Schwimmverbandes und des Verbandes 

Deutscher Sporttaucher 
4. Das Geschäftsjahr beginnt am 1.1. und endet am 31.12. des jeweiligen Jahres 

§2 
Zweck 

1. Der Verein bezweckt ausschließlich und unmittelbar die Pflege und Förderung des 
Schwimm- und Tauchsportes. Zur Erreichung dieser Ziele dienen u. a. 
a)  Erteilung von Schwimm- und Tauchunterricht, 
b)  gemeinschaftliche Übungen, 
c)  Schwimmfeste, 
d) jugendpflegerische Betätigung, 
e)  gesellige Veranstaltungen. 

2. Der Verein ist politische neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und 
weltanschaulicher Toleranz. 

Ziffer 3 entfällt 
§3 

Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke; seine Tätigkeit 
und etwaiges Vermögen dienen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
Zwecken im Sinne der §§ 52 ff. der Abgabenordnung. 

2. Etwaige Überschüsse dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und — in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder — auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung 
des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

4. Es darf auch kein Mitglied durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

5. Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des Landes Nordrhein-
Westfalen, des Westdeutschen Schwimmverbandes oder einer anderen Einrichtung 
oder Behörde dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden. 

§4 
Mitglieder 

Der Verein führt ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 
1. Ordentliche Mitglieder: 

a)  sporttreibende Schwimmer und Taucher 
b) fördernde Mitglieder 

2. Außerordentliche Mitglieder: 
    Jugendliche im Alter unter 18 Jahren 
3. Ehrenmitglieder.  

§5 
                                Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft. 

1. Anträge um Aufnahme als ordentliches bzw. außerordentliches Mitglied sind 
schriftlich an den Vorstand des Vereins zu richten, wobei Minderjährige einer Zu-
stimmungserklärung ihres gesetzlichen Vertreters bedürfen. 

2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine eventuelle Ablehnung eines 
Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung; es besteht auch kein Anspruch des 
Antragstellers auf Begründung der Ablehnung. 

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
4. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Kündigung. Bezahlte 

Beiträge werden nicht zurückerstattet. 
5. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur nach schriftlich begründetem Antrag 

eines ordentlichen Mitgliedes durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes er-
folgen. Vor der Beschlussfassung ist dem betreffenden Mitglied Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

6. Der Ausschluss eines Mitgliedes bedarf keines schriftlich begründeten Antrages, 
wenn das Mitglied mit seinen Beitragsverpflichtungen mehr als 3 Monate in Verzug 
ist und auch nach Mahnung (durch eingeschriebenen Brief) innerhalb einer weiteren 
Frist von 14 Tagen nicht gezahlt hat. 

§ 6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder. 
1. Sämtliche Mitglieder haben das Recht, im Rahmen der Schwimm- und Tauch-

ordnung des Vereins an allen Übungsabenden und schwimmsportlichen Veran-
staltungen teilzunehmen. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, 
a)  die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 
b) das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln, 
c)  den Beitrag rechtzeitig zu entrichten. 

§7  
Organe des Vereins. 

1.   Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) die Jugendversammlung 

§8 
Mitgliederversammlung. 

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus ordentlichen, außerordentlichen und Ehren- 
Mitgliedern. 

2. In der Mitgliederversammlung sind alle Vereinsmitglieder stimmberechtigt. 
Außerordentliche und fördernde Mitglieder sind in der Mitgliederversammlung nicht 
stimmberechtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme; Stimmübertragung eines 
Mitglieds auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig. 

3.  Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) tritt jährlich    
     nach Ablauf des Geschäftsjahres, nach Möglichkeit innerhalb der ersten drei Mo-     
     nate des Kalenderjahres, zusammen und wird vom Vorstand mit einer Frist von 3  
     Wochen unter Bekanntmachung der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung  
     erfolgt schriftlich. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind mindestens 2  
     Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. 
4.  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes  

oder auf schriftlichen Antrag von mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder  

 
 
entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer ordentlichen 
Mitgliederversammlung von dem Vorstand schriftlich einzuberufen. 

5. Der ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) sind die 
Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und der Haushaltsplan vorzulegen. Sie 
hat über die Entlastung des Vorstandes zu beschließen, den Haushaltsplan für das 
kommende Jahr festzulegen, die Mitgliederbeiträge festzusetzen und die Wahl der 
Vorstandsmitglieder — ausgenommen den Jugendwart — vorzunehmen. 

6. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Für die Feststellung der Stimmenmehrheit ist allein das Verhältnis der abgegebenen 
Ja- zu den Nein- Stimmen maßgebend. Stimmenthaltungen und ungültig 
abgegebene Stimmen bleiben außer Betracht. 

7. Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung nur mit einer        
Stimmenmehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder be-'     
schlossen werden. 

    Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden.  

8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
vom Vorsitzenden und einem zweiten Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

§9 
Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Abteilungsleiter »Tauchsport« und den Jugendwarten. Sie werden auf 2 Jahre 
von der ordentlichen Mitgliederversammlung - ausgenommen der Jugendwart - 
gewählt; ihre Wiederwahl ist zulässig. 

2. Vorstandsmitglied kann jedes ordentliche oder Ehrenmitglied des Vereins werden,  
    wenn es das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
3. Der Vorstand führt die Geschäfte, berichtet der Mitgliederversammlung, unter 
    breitet ihr den Haushaltsplan und leitet die Mitgliederversammlung. 
4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende; jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt. 
5. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Mit 
    gliederversammlung abberufen werden. 
6. Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes ergänzt sich der Vorstand  
    durch Zuwahl, die von der nächsten Mitgliederversammlung vorgenommen werden  
    muss. 
7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit entsprechend  
    § 8 Ziff. 6; er beschließt verbindlich mit einer Stimmenzahl von mindestens drei 

Vorstandsmitgliedern. 
§ 10 

Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

1. Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
2. Bei Bedarf können Satzungsämter oder sonstige Tätigkeiten für den Verein im  
    Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage  
    eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3  
    Nr. 26a ESTG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. 
3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach 2. trifft der Vorstand.  
4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-  
    ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die  
    Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkos- 
    ten, Porto, Telefon usw. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-  
    dungen mit Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

§11 
Jugendversammlung. 

1. Die Jugendversammlung umfasst die außerordentlichen Mitglieder des Vereins im 
Alter unter 18 Jahren. 

2. Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung soll eine Jugendversammlung 
stattfinden; sie ist vom Jugendwart entsprechend den Bestimmungen für die 
Einberufung einer ordentlichen Mitgliederversammlung einzuberufen. 

3. Eine außerordentliche Jugendversammlung ist auf schriftlichen Antrag von min-
destens 1/3 der außerordentlichen Mitglieder entsprechend den Bestimmungen für 
die Einberufung einer Jugendversammlung einzuberufen. 

4. Die Jugendversammlung, die vom Jugendwart geleitet wird, wählt den Jugendwart 
und den Jugendsprecher. Der Jugendsprecher darf bei seiner Wahl das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, er wird jeweils für ein Jahr gewählt. 

5. Die Jugendversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
entsprechend den Bestimmungen des § 8 Ziff. 6; jedes außerordentliche Mitglied hat 
eine Stimme; Stimmübertragung auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig. 

6. Des weiteren gilt die Jugend- und Taucherordnung. 
§12 

Beiträge 

Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein Beiträge, deren Höhe von der 
Mitgliederversammlung festgelegt wird. 

§13 

Kassenprüfer 
Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer. Sie prüfen den 
Jahresabschluss und berichten an die nächste Mitgliederversammlung. 

§14 
Auflösung des Vereins 

Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen 
dem Gemeindesportverband Rommerskirchen zu, der es ausschließlich für die 
Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Allgemeinheit durch Leibesübungen 
(Turnen, Spiel, Sport) im Sinne des § 17 Abs. 3 Ziff. 1 des Steueranpassungsgesetzes 
zu verwenden hat. 

§15  
Taucher 

Die Tauchergruppe ist eine selbständige Abteilung im Schwimmverein. Für sie gilt die 
Satzung und die Tauchordnung. Im Vorstand vertreten wird die Abteilung durch den 
Abteilungsleiter und den Jugendwart (siehe § 9 Ziff. 1). 


